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bei den Fernsehsprechstellen angemeldet werden. Der Anmelder
hat dabei seinen Namen und seine Wohnung anzugeben, ferner
Namen und Anschrift desjenigen, mit dem er das
Fernsehgespräch führen will, sowie die Fernsehsprechstelle, von der aus
er das Gespräch zu führen beabsichtigt, und die gewünschte
Fernsehgesprächszeit. Er ist auch berechtigt, eine Ersatzperson
für den Verlangten zu bezeichnen oder für sich selbst einen
Vertreter zu stellen. Eine Gewähr dafür, dass die Person, die sich
zur Führung des Fernsehgesprächs meldet, die verlangte ist,
wird von der Deutschen Reichspost nicht übernommen. Die
Fernsehsprechstelle vereinbart nach Ueberprüfung der Sprech-
mcglichkeit mit dem Anmeldenden die Zeit der Ausführung
des Fernsehgespräclis. Er erhält eine Laufnummer zugeteilt
mit der Aufforderung, sich unter Angabe dieser Nummer kurz
vor der bestimmten Gesprächszeit bei der vereinbarten
Fernsehsprechstelle zu melden. Die Gebühren sind im voraus zu
entrichten. Lieber die gezahlte Gebühr empfängt der Anmeldende
einen Fernsehgesprächsschein, der ihn zur Ausführung des
Fernsehgesprächs zur festgesetzten Zeit berechtigt. Ueberschreitet
er die ihm bekanntgegebene Ausführungszeit um mehr als eine
Viertelstunde, erscheint er überhaupt nicht oder lehnt er nach
Bereitstellung der Verbindung die Führung des Gesprächs ab,
so ist die gesamte Gebühr verfallen. Verzichtet der Anmelder
vor Herstellung der Fernsehsprechverbindung, so wird er mit
% der Fernsehgesprächsgebühr sowie der Herbeirufgebühr
belastet. Wünscht er, dass die verlangte Person durch besonderen
Boten oder durch Fernsprecher von dem Verzicht benachrichtigt

wird, so wird ausserdem eine Benachrichtigungsgebühr von
50 Rpf. erhoben. Wenn anderseits der Verlangte oder die
Ersatzperson sich nicht spätestens eine Viertelstunde nach der
vereinbarten Zeit einfindet, oder wenn er das Gespräch ablehnt,
wird der Anmelder nur mit Vs der Fernsehgesprächsgebühr und
mit der Herbeirufgebühr belastet. Die volle Gebühr wird
erstattet, wenn keine Sprech- oder Sehverständigung erzielt werden
konnte. (Deutsche Verkehrs-Zeitung.)

Telephonkabel Tasmanien—Australien. Seit 25. März dieses
Jahres ist die Insel Tasmanien durch ein Unterseekabel
telephonisch mit dem Festland Australien verbunden. Das Kabel
ist 180 Meilen lang und enthält sechs Telephonleitungen,
zahlreiche Telegraphenstromkreise und eine besondere Leitung für
Radioübertragungen. Die Zahl der Sprechstellen in Tasmanien
beläuft sieh auf etwa 16 000. (Telephony.)

La foudre et les paratonnerres. Dans le Bulletin de la Société
française des électriciens du mois de mai vient de paraître une
etude traitant de la foudre et du paratonnerre. Dans cet article,
il est dit que depuis longtemps les personnes qui s'occupent de
construction de lignes électriques ou télégraphiques ont remarqué
Tue la foudre pouvait déchiqueter de deux façons différentes
tes poteaux. Les pointes des lamelles de bois sont dirigées ou
bien vers le bas ou bien vers le haut. D'après ladite étude, cela
Proviendrait du fait qu'il y a deux catégories d'éclairs: l'éclair
descendant ayant son point de départ dans les nuages (engendrant

des lamelles de bois dirigées vers le bas) et l'éclair ascendant
^yant son point de départ à la terre. Ce dernier éclair engendrerait
des lamelles dirigées vers le haut. Fbg.

Der Blitz als Maler. In Pedericktown (New Jersey) schlug
der Blitz bei einem fürchterlichen Wintergewitter in das Haus
des Farmers Charles Schneider, fuhr der Telephonleitung
entlang und endete in einem grossen Wandspiegel. Jetzt aber kommt
das Wunderbare an der Sache: der Blitz zerschmetterte keineswegs

den Spiegel, sondern zeichnete darauf mit peinlicher
Deutlichkeit das Bild eines grossen Busches Geranien, die
gegenüber dem Spiegel im Zimmer standen. Die einzige
Erklärung für dieses eigenartige Vorkommnis, zu dem die Wissenschaft

kein Gegenstück kennt, ist die Annahme, dass es sich
um eine Art „Blitzlichtaufnahme" handelte, bei der die Rückseite

des Spiegels das lichtempfindliche Material bot.
Automobil-Revue.

Schlafe vor Mitternacht. Sehr interessante Untersuchungen,
die wieder einmal beweisen, wie stark der heutige Mensch im
Grunde genommen gegen die natürliche Lebensweise verstösst,
wurden von demHeidelbergerProfessorStöckmann unternommen.
Der Gelehrte wollte die alte VolksWeisheit, dass der Schlaf vor
Mitternacht der beste sei, an Hand praktischer Beispiele erproben.
An mehreren Menschen, die besonders an Schlaflosigkeit litten,
führte er seine Experimente aus, indem er ihr Alltagsleben von
Grund auf änderte. Dabei gelangte er zu dem überraschenden
Ergebnis, dass bei Erwachsenen um 7 Uhr abends die beste
Schlafenszeit ist, die etwa bis halb 12 Uhr nachts andauert.
Diese viereinhalb Stunden Schlaf sind, so glaubt Professor
Stöckmann anhand der Untersuchungen feststellen zu können, so
ausgiebig und kräftigend, dass dieser Schlaf vor Mitternacht
vollkommen ausreicht. Die Menschen, mit denen er das Experiment

unternahm, waren von Mitternacht an vollkommen frisch
und arbeitsfähig und zeigten sogar den ganzen nächsten Tag
über bis zum Spätnachmittag keinerlei Ermüdungserscheinungen.
Nervenleidende, insbesondere auch Personen, die ein nervöses
Magen- und Herzleiden hatten, wurden durch diese neue Lebensweise

von ihren Beschwerden befreit. Stöckmann hat diese
Experimente bei den gleichen Personen mehrmals unternommen
und ist dabei immer zum selben Schlüsse gelangt. Auf Grund
seiner Feststellungen ist er sogar der Meinung, dass dieser vier-
einhalbstündige Schlaf für alle Menschen ausreiche und dass
sie eigentlich von Mitternacht an wieder an die Arbeit gehen
könnten. Professor Stöckmann kann sich die Ursachen dieses
stärkenden Schlafes nicht genau erklären, meint aber, dass sie
auf die Wirkung der Sonnenstrahlen stark nachwirken würden,
wenn sich der Mensch unmittelbar nach Sonnenuntergang dem
Schlaf hingäbe. Die grosse Frage ist aber die: wie soll der
moderne Mensch an diese Lebensweise gewöhnt werden, es sei
denn, er benütze die Zeit, die man sonst zwischen 7 und 12 Uhr
mit Musse und Zerstreuung ausgefüllt hat, zum Schlafen,
beginne um Mitternacht mit der Arbeit und pflege den grössten
Teil des Tages der Ruhe. Da aber erfahrungsgemäss ein Teil
der Menschen immer arbeiten muss, wenn der andere ruht oder
sich zerstreut, so wird man leider die neue Lebensweise des
Professors Stöckmann nicht in die Tat umsetzen können. Aber
eines ist damit wissenschaftlich erwiesen: dass man „mit den
Hühnern" zur Ruhe gehen sollte, anstatt die Nacht zum Tage
zu machen; mindestens um 10 Uhr sollte die Ruhe beginnen
können, wie bei den Soldaten. -i-

Fachliteratur — Littérature professionnelle.
r; Hans Kummer: Unrechtmässige Entziehung von Energie,
insbesondere elektrischer Energie. Heft 22 der Glarner
Beiträge zur Geschichte, Rechtswissenschaft, Sozialpolitik und
Wirtschaftskundei Verlag Rudolf Tschudy, Glarus, 1936;
broschiert Fr. 4.—.
Diese interessante Darstellung befasst sich zunächst mit

j, ni Straftatbestand der unrechtmässigen Entziehung von
nergie als solchem. Die Eigenart der Energie und eine

s Wisse Schwierigkeit in der Vorstellung ihrer Entziehung
zen gewisse technisch-physikalische Kenntnisse voraus.

Ii ulge diesbezügliche Erörterungen waren daher unumgäng-
a 7" •

'i*01' Verfasser war auch in diesem ersten Teil der
oeit bestrebt, nur das für den Juristen Wesentliche her-

s-fz.Vbeben. Im zweiten Teil erfährt vorerst das Gründliche

des Deliktes seine Ausgestaltung. Dies ist die notwen¬

dige Grundlage für das Verständnis des folgenden, der
Interpretation des Art. 58 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni
1902. Die Lösung dieser Frage, der Hauptaufgabe der Schrift,
ist grossenteils auch massgebend für den Entwurf eines
schweizerischen Strafgesetzbuches (Art. 127). Das folgerichtige
Ergebnis der Auslegung ist die Kritik dieser Gesetzesbestimmung.
Damit ist die weitere Aufgabe, der Vorschlag einer neuen Fassung
für den Entwurf, begründet. Ein besonderer Paragraph behandelt
die Strafbestimmungen des immer wichtiger werdenden Schutzes
der Uebertragung von Zeichen, Bildern oder Lauten.

Der Verfasser war bei der Bearbeitung der Materie
offenkundig von dem Bestreben geleitet, nicht nur die Literatur,
sondern auch die Praxis weitgehend zu berücksichtigen. Damit
dürfte mit der vorliegenden Arbeit nicht nur ein interessanter
Beitrag zur Theorie des Strafrechts geliefert sein, sondern auch
dem Praktiker eine wertvolle Handhabe dargeboten werden.
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Totentafel — Nécrologie.
Im Jahre 1925 nahm Jos. Truttmann eine Stelle bei der

Bell Telephone Mfg. Co. an. Hier kam er erstmals mit der
automatischen Telephonie in Berührung. Kurz nach Eröffnung der
Zentrale Zürich-Selnau, bei deren Bau er mitwirkte, trat er in
den Dienst der Telephonverwaltung. Bei der Projektierung und
beim Bau der Netzgruppe Zürich hatte der Verstorbene reichlich
Gelegenheit, seine soliden Kenntnisse und seinen praktischen
Sinn zur Geltung zu bringen. Als 1931 und 1932 in rascher
Folge ein Knotenamtsabschnitt nach dem andern dem Betrieb
übergeben wurde, hatte Jos. Truttmann am guten Gelingen
dieses Werkes ein wesentliches Verdienst. Seither amtete er als
Betriebstechniker in dieser z. Z. grössten vollautomatischen
Netzgruppe. Ihm waren der Betrieb und Unterhalt, sowie die
Organisierung des Störungsdienstes in den 50 Landzentralen
anvertraut, welcher Arbeiten er sich mit Freude und Geschick
zur vollen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten entledigte.

Jos. Truttmann war ein allzeit williger und zuverlässiger
Mitarbeiter; sein ruhiges Wesen und sein ausgeglichener
Charakter liessen ihn in allen Lagen den richtigen Ton finden und
machten ihn bei Vorgesetzten und Untergebenen gleich
beliebt. Seinen Angehörigen — er hinterlässt Frau und drei Kinder
— war er ein treubesorgter Familienvater. Ein tüchtiger und
lieber Mensch ist mit ihm dahingegangen. Wir werden ihm ein
dankbares Andenken bewahren. Sch.

Personalnachrichten — Personnel — Personale.
Wahlen. — Nominations. — Nomine.

Lausanne. Chef ouvrier aux lignes: Tellier Henri, chef
d'équipe de Ire cl. à Genève.

Genève. Télégraphistes: Deladoey Jules et Ruchat René,
télégraphistes à Berne.

Luzern. Technischer Dienstchef II. Kl.: Zindel August,
Technischer Bureauchef. Technischer Bureauchef: Krähenbühl
Alfred, Techniker I. Kl.

Biel. Telephonbeamter I. Kl.: Wyss Karl, Telephonbeamter
II. Kl. in Bern. Unterbureauehef : Roulet Marcel, Telegraphist

in Bern.
Bellinzona. Capo operaio di I el. : Marenghi Osiride, monta-

tore di linee.

Versetzungen in den Ruhestand. — Mises à la retraite.

Collocamenti a riposo.

Basel. Lötz Robert, Expressbote I. Kl.
Bern. Schreier Walter, Linienmonteur.
St. Gallen. Frl. Stricker Laura, Betriebsgehilfin II. Kl.
Wintcrthur. Baurnann Karl, Telephonehef I. Kl.
Ölten. Rauber Johann, Vorarbeiter II. Kl.

Todesfälle. — Décès. — Decessi.

Zürich. Truttmann Josef, Techniker I. Kl.

QJos.
Truttmann f

Am 30. Juni verschied im
Sanatorium in Luzern Jos.
Truttmann, Betriebstechniker
der Kreistelegraphendirektion
in Zürich, tief betrauert von
allen, die mit ihm in nähere
Berührung kamen. Ein leider
zu spät erkanntes Lungenleiden,

von dem er in Davos
vergeblich Heilung gesucht
hatte, raffte ihn in seinem
vierzigsten Lebensjahr dahin.

Josef Truttmann war ein
Sohn der Urnerberge.
Aufgewachsen in Seelisberg, absolvierte

er zuerst eine Lehre als
Schlosser. Seinem strebsamen
Geist vermochte der manuelle

Beruf indessen nicht vollauf zu genügen. So reifte in ihm der
Entschluss zum Besuch einer technischen Schule. Sein Weg
führte ihn zunächst an die elektrotechnische Abteilung des
Technikums Burgdorf und dann an die Ingenieurschule in
Oldenburg, wo er seine Studien mit Erfolg beendigte.

Verlag: Materialverwaltung der Generaldirektion PTT, Bern
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